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BEKANNTMACHUNG	 Verwaltungsgemeinschaft Marktleugast

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Marktleugast
(Landkreis Kulmbach) für das Haushaltsjahr 2026

		
vom 08.06.2026

Auf Grund der Art. 8 und 10 der Verwaltungsgemeinschaftsord-
nung - VGemO - (BayRS 2020-2-1-I), i. V. m. Art. 40 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit - KommZG - (BayRS 2020-6-1-I) 
und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung - GO - (BayRS 2020-1-1-I), er-
lässt die Verwaltungsgemeinschaft Marktleugast folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 1.254.700 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 60.000 €

ab.	

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

(1) 	Verwaltungsumlage

	 1.	 Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 1.059.850 € fest-

gesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mit-
gliedsgemeinden bemessen.

	 2.	 Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßge-
bende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30. Juni 2025 auf 
3.791 Einwohner festgesetzt.

	 3.	 Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 279,57 € fest-
gesetzt.

	 4.	 Ist die Umlage für das Haushaltsjahr 2027 zu Beginn des Jah-
res noch nicht festgesetzt, werden bis zur Festsetzung vorläu-
fige monatliche Teilbeträge in Höhe von je 1 Zwölftel der im 
Haushaltsjahr 2026 festgesetzten Verwaltungsumlage erho-
ben. Die Teilbeträge sind jeweils am 25. eines jeden Monats 
fällig.

	

(2) 	Investitionsumlage

	 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.

Marktleugast, 08. Juni 2026

Verwaltungsgemeinschaft Marktleugast

Martin Döring

Gemeinschaftsvorsitzender

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 10 
VGemO i. V. m. Art. 40 KommZG, § 4 der Bekanntmachungsverord-
nung während der Dauer ihrer Gültigkeit in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Marktleugast während der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsicht bereit.
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BEKANNTMACHUNG	 Stadt Stadtsteinach

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen
Gemeindeverfassungsrechts (Hauptsatzung)

Die Stadt Stadtsteinach erlässt auf Grund der Art. 20 a, 23, 32, 33, 
34, 35, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl S. 637) folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Stadtrats

(1) 	Der Stadtrat besteht aus dem ehrenamtlichen ersten Bürger-
meister (§ 4) und 16 ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1) 	Der Stadtrat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner 
Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

	 a)	 den Verwaltungs- und Finanzausschuss, bestehend aus dem 
Vorsitzenden und 8 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern,

	 b)	 den Werkausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und 8 
ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern,

(2) 	1Den Vorsitz im Verwaltungs- und Finanzausschuss führt der ers-
te Bürgermeister. 2Der zweite Bürgermeister führt den Vorsitz 
im Werkausschuss.

(3) 	1Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit der Stadtrat 
selbst zur Entscheidung zuständig ist. 2Im übrigen beschließen 
sie anstelle des Stadtrats (beschließende Ausschüsse).

(4) 	Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich 
aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Be-
stimmungen festgelegt ist.

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder;

Entschädigung

(1) 	1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erstreckt 
sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidun-
gen des Stadtrats und seiner Ausschüsse. 2Außerdem können 
einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwa-
chungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsord-
nung übertragen werden.

(2) 	Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tä-
tigkeit als Entschädigung einen Pauschalbetrag von monatlich  
70,-- € für die notwendige Teilnahme an Sitzungen des Stadtrats 
oder eines Ausschusses. Zur Bestreitung des Sachaufwands er-
halten die Fraktionen einen Betrag von 5,-- €/Monat je Mitglied.

(3) 	1Stadtratsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des ihnen aufgrund 
der notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstandenen nach-
gewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige erhalten 
eine Pauschalentschädigung von 30,00 € je volle Stunde für den 
Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen 
Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Stadtratsmitglieder, denen im 
beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der 
in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder 
die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 30,00 € je volle 
Stunde. 4Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Betreuung 
von im Haushalt der ehrenamtlich tätigen Stadtratsmitgliedern 
lebenden

	 a) 	Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben,

	 b) 	Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, 
oder

	 c) 	Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festge-
stelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB XI)

	 werden bis zu einem Höchstbetrag von 30,00 € für jede volle 
Stunde der Sitzungsdauer ersetzt; für Personen, denen eine Ent-
schädigung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die erstat-
tungsfähigen Betreuungskosten diese Entschädigung überstei-
gen. 5Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf 
Antrag gewährt.

(4) 	Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für auswärtige 
Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestimmungen 
des Bayerischen Reisekostengesetzes.

(5) 	Die Ortssprecher erhalten ein Sitzungsgeld von 30,00 € je Sit-
zung. Die Absätze 3 und 4 gelten für den Ortssprecher entspre-
chend.

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Ehrenbeamter.

§ 5
Weitere Bürgermeister

Der zweite Bürgermeister ist Ehrenbeamter.

§ 6
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 01. Mai 2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts vom 08. September 2025 außer Kraft.

Stadtsteinach, 27. Mai 2026
Stadt Stadtsteinach
Wolfrum
1. Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG	 Gemeinde Rugendorf

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen
Gemeindeverfassungsrechts (Hauptsatzung)

Die Gemeinde Rugendorf erlässt aufgrund der Art. 20a Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 
103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2025 (GVBl S. 637), folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus dem ehrenamtlichen ersten Bürger-
meister (§ 3) und 8 ehrenamtlichen Mitgliedern.
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§ 2
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1) 	1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Ent-
scheidungen des Gemeinderats. 2Außerdem können einzelnen 
Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefug-
nisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen 
werden.

(2) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre 
Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 30,-- € für 
die notwendige Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats.

(3) 	1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des ihnen 
aufgrund der notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstande-
nen nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige er-
halten eine Pauschalentschädigung von 30,00 € je volle Stunde 
für den Verdienstausfall, der durch Zeitveräumnis ihrer beruf-
lichen Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Gemeinderatsmitglie-
der, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil 
entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen 
werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 30,00 € 
je volle Stunde. 4Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Be-
treuung von im Haushalt der ehrenamtlich tätigen Gemeinde-
ratsmitgliedern lebenden

	 a) 	Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben,

	 b) 	Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, 
oder

	 c) 	Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festge-
stelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB XI)

	 werden bis zu einem Höchstbetrag von 30,00 € für jede volle 
Stunde der Sitzungsdauer ersetzt; für Personen, denen eine Ent-
schädigung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die erstat-
tungsfähigen Betreuungskosten diese Entschädigung überstei-
gen. 5Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf 
Antrag gewährt.

(4) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für aus-
wärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestim-
mungen des Bayerischen Reisekostengesetzes.

§ 3
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Ehrenbeamter.

§ 4
Weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Die weiteren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind Ehren-
beamte.

§ 5
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 01. Mai 2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts vom 10. Juni 2020 außer Kraft.

Rugendorf, 27. Mai 2026
Gemeinde Rugendorf
Gerhard Theuer
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG	 Stadt Kulmbach

Satzung
der Stadt Kulmbach zur Regelung von Fragen des örtlichen

Gemeindeverfassungsrechts

Die Stadt Kulmbach erlässt aufgrund der Art. 20a Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-
1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2025 (GVBl S. 637), folgende

vom 03.06.2026

Satzung:

§ 1 
Zusammensetzung des Stadtrates

Der Stadtrat besteht aus dem Oberbürgermeister und 30 ehrenamt-
lichen Stadtratsmitgliedern, in deren Zahl die weiteren Bürger-
meister eingeschlossen sind.

§ 2 
Ausschüsse

(1)	Der Stadtrat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner 
Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

	 a) 	den Haupt-, Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss 
(Verwaltungsausschuss), 

		  der sich zusammensetzt aus dem Oberbürgermeister als Vor-
sitzendem und 13 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern,

	 b) 	den Bau-, Umwelt-, Klima- und Grundstücksausschuss (Bau-
ausschuss), 

		  der sich zusammensetzt aus dem Oberbürgermeister als Vor-
sitzendem und 13 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern,

	 c) 	den Universitäts-, Wirtschafts- und Stadtentwicklungsaus-
schuss 

		  der sich zusammensetzt aus dem Oberbürgermeister als Vor-
sitzenden und 13 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern, 

	 d) 	den Rechnungsprüfungsausschuss
		  der sich zusammensetzt aus einem vom Stadtrat bestimmten 

ehrenamtlichen Stadtratsmitglied als Vorsitzendem und 4 
ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern; im Falle der Stimmen-
gleichheit in der Vorberatung gibt die Stimme des Vorsitzen-
den den Ausschlag,

	 e) 	den Werkausschuss für den Eigenbetrieb „Stadtwerke“ (Werk-
ausschuss),

 		  der sich zusammensetzt aus dem Oberbürgermeister als Vor-
sitzendem und 13 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern,

	 f) 	den Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb „Tourismus & 
Veranstaltungsservice“ (Betriebsausschuss T&V)

 		  der sich zusammensetzt aus dem Oberbürgermeister als Vor-
sitzendem und 8 ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern,

	 g) 	den Sonderausschuss,
		  der sich aus den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses ge-

mäß Buchstabe a) zusammensetzt.

(2)	Der Stadtrat kann zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Auf-
gaben projektbezogene Ausschüsse bestimmen. Näheres dazu 
ist in der Geschäftsordnung beschrieben. Er setzt sich zusam-
men aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem und 4 ehren-
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amtlichen Stadtratsmitgliedern, die im Bedarfsfall vom Stadtrat 
konkret zu benennen sind. 

(3)	Die Ausschüsse unter Abs. 1 Buchst. e), f) und g) sowie nach Ab-
satz 2 haben vorberatende und beschließende, die übrigen Aus-
schüsse des Absatzes 1 nur vorberatende Befugnisse. 

(4)	Das jeweilige Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen er-
gibt sich aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetz-
liche Bestimmungen oder die Satzungen für die Eigenbetriebe 
der Stadt Kulmbach festgelegt ist.

§ 3 
Ältestenrat

(1)	Der Ältestenrat besteht aus dem Oberbürgermeister als Vorsit-
zendem, den weiteren Bürgermeistern und den Vorsitzenden 
der im Stadtrat vertretenen Fraktionen. Der Ältestenrat ist kein 
Beschlussorgan.

(2)	Die Zuständigkeiten des Ältestenrats sind in der Geschäftsord-
nung geregelt.

§ 4 
Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder; Entschädigung

(1)	Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erstreckt 
sich auf die Mitwirkung bei Beratung und Entscheidungen des 
Stadtrats und seiner Ausschüsse. Außerdem können einzelnen 
Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefug-
nisse nach Maßgabe der Geschäftsordnung übertragen werden.

(2)	Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tä-
tigkeit als Entschädigung einen Pauschalbetrag von monat-
lich 260  €. Die Fraktionsvorsitzenden erhalten zusätzlich eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 130 € für bis 
zu fünf Fraktionsmitglieder. Darüber hinaus werden den Frak-
tionsvorsitzenden je weitere angefangene fünf Fraktionsmitglie-
der jeweils 130 € zuerkannt. Außerdem wird jedem Stadtrats-
mitglied für die Teilnahme an den Vollsitzungen des Stadtrats, 
an den Fraktionssitzungen (höchstens eine je Vollsitzung) sowie 
an den Sitzungen der nach § 2 gebildeten Ausschüsse ein Sit-
zungsgeld von je 50 € gewährt. Für die notwendige Teilnahme an 
aufeinanderfolgenden Sitzungen innerhalb eines Halbtags wird 
nur ein Sitzungsgeld gewährt. Stadtratsmitglieder, die Arbeiter 
oder Angestellte sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des 
ihnen entstandenen, nachgewiesenen Verdienstausfalls. Eine 
Ersatzleistung nach Satz 6 wird nur auf Antrag gewährt.

(3)	Die Ortssprecher erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung 
einen Pauschalbetrag von monatlich 50 €, für die Teilnahme an 
den Vollsitzungen des Stadtrates ein Sitzungsgeld von 50 €.

(4)	Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder und Ortssprecher er-
halten für auswärtige Tätigkeit eine reisekostenrechtliche Ab-
findung nach der jeweiligen Reisekostenstufe des Oberbürger-
meisters.

(5)	Der weitere Stellvertreter des Bürgermeisters (Art. 39 Abs. 1 
Satz 2 GO) erhält neben der Entschädigung als Gemeinderats-
mitglied für jeden Tag der vollumfänglichen (d. h. offizieller 
Einsatz als Abwesenheitsvertreter des Oberbürgermeisters i. S. 
d. Art. 39 Absatz 1 Satz 1 BayGO für einen kompletten Tag) Ver-
tretung eine zusätzliche Entschädigung von 170 Euro.

§ 5
Oberbürgermeister

(1)	Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrates und Lei-
ter der Stadtverwaltung. Er ist Beamter auf Zeit.

(2)	Das Nähere über das Beamtenverhältnis des Oberbürgermeis-
ters bestimmt das Gesetz über kommunale Wahlbeamte.

§ 6 
Bürgermeister

(1)	Der Oberbürgermeister wird im Falle seiner Verhinderung 
durch den zweiten Bürgermeister und bei dessen Verhinderung 
durch den dritten Bürgermeister vertreten.

(2)	Der zweite und dritte Bürgermeister sind Ehrenbeamte. Das 
Nähere über ihr Beamtenverhältnis bestimmt das Gesetz über 
kommunale Wahlbeamte.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Mai 2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Kulmbach zur Regelung von 
Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 01.05.2020 
außer Kraft.

Kulmbach, 03. Juni 2026
Stadt Kulmbach
Dr. Ralf Hartnack
Oberbürgermeister

BEKANNTMACHUNG	 Gemeinde Guttenberg

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen
Gemeindeverfassungsrechts

Die Gemeinde Guttenberg erlässt aufgrund der Art. 20 a Abs. 1 Satz 
2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 
103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2025 (GVBl S. 637), folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus der ersten Bürgermeisterin (§ 4), und 
acht ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1) 	Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung 
seiner Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

	 a)	 den Haupt- und Finanzausschuss, bestehend aus der Vorsit-
zenden und vier ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,

	 b)	 den Bau- und Umweltausschuss, bestehend aus der Vorsitzen-
den und vier ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,

	 c)	 den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus vier ehren-
amtlichen Gemeinderatsmitgliedern. 

(2) 	1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a und b genannten Aus-
schüssen führt die erste Bürgermeisterin. 2Den Vorsitz im Rech-
nungsprüfungsausschuss führt ein vom Gemeinderat bestimm-
tes Ausschussmitglied.

(3) 	Die Ausschüsse sind vorberatend tätig. 
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(4) 	Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich 
aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Be-
stimmungen festgelegt ist. 

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1) 	1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder er-
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Ent-
scheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. 2Außer-
dem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 
Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Ge-
schäftsordnung übertragen werden. 

(2) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre 
Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 30,00 € für 
die notwendige Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder 
eines Ausschusses. 

(3) 	1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des ihnen 
aufgrund der notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstande-
nen nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige er-
halten eine Pauschalentschädigung von 30,00 € je volle Stunde 
für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruf-
lichen Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Gemeinderatsmitglie-
der, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil 
entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen 
werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 30,00 € 
je volle Stunde. 4Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Be-
treuung von im Haushalt der ehrenamtlich tätigen Gemeinde-
ratsmitgliedern lebenden

	 a) 	Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben,

	 b) 	Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, 
oder

	 c) 	Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festge-
stelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB XI)

	 werden bis zu einem Höchstbetrag von 30,00 € für jede volle 
Stunde der Sitzungsdauer ersetzt; für Personen, denen eine Ent-
schädigung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die erstat-
tungsfähigen Betreuungskosten diese Entschädigung überstei-
gen. 5Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf 
Antrag gewährt.

(4) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für aus-
wärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestim-
mungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

§ 4
Erste Bürgermeisterin

Die erste Bürgermeisterin ist Ehrenbeamtin.

§ 5
Weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Die weiteren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind Ehren-
beamte.

§ 6
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 01. Mai 2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts vom 11. Mai 2020 außer Kraft. 

Guttenberg, 11. Mai 2026
Gemeinde Guttenberg
Meister
Erste Bürgermeisterin

BEKANNTMACHUNG	 Stadt Kupferberg

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen
Gemeindeverfassungsrechts

Die Stadt Kupferberg erlässt aufgrund der Art. 20 a Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-
1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2025 (GVBl S. 637), folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Stadtrats

Der Stadtrat besteht aus dem ersten Bürgermeister (§ 4), und zwölf 
ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1) 	Der Stadtrat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner 
Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

	 a)	 den Haupt- und Finanzausschuss, bestehend aus dem Vorsit-
zenden und fünf ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern,

	 b)	 den Stadtentwicklungs und Bauausschuss, bestehend aus 
dem Vorsitzenden und fünf ehrenamtlichen Stadtratsmitglie-
dern,

	 c)	 den Stiftungsausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und 
fünf ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern,

	 d)	den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus fünf ehren-
amtlichen Stadtratsmitgliedern. 

(2) 	1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a und b genannten Aus-
schüssen führt der erste Bürgermeister. 2Den Vorsitz im Rech-
nungsprüfungsausschuss führt ein vom Stadtrat bestimmtes Aus-
schussmitglied.

(3) 	Die Ausschüsse sind vorberatend tätig. 

(4) 	Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich 
aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Be-
stimmungen festgelegt ist. 

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder;

Entschädigung

(1) 	1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erstreckt 
sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidun-
gen des Stadtrats und seiner Ausschüsse. 2Außerdem können 
einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwa-
chungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsord-
nung übertragen werden. 

(2) 	Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tätig-
keit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 25,00 € für die 
notwendige Teilnahme an Sitzungen des Stadtrats oder eines 
Ausschusses. 

(3) 	1Stadtratsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des ihnen aufgrund 
der notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstandenen nach-
gewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige erhalten 
eine Pauschalentschädigung von 25,00 € je volle Stunde für den 
Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen 
Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Stadtratsmitglieder, denen im 
beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der 
in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder 
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die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 25,00 € je volle 
Stunde. 4Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Betreuung 
von im Haushalt der ehrenamtlich tätigen Stadtratsmitgliedern 
lebenden

	 a) 	Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben,

	 b) 	Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, 
oder

	 c) 	Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festge-
stelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB XI)

	 werden bis zu einem Höchstbetrag von 25,00 € für jede volle 
Stunde der Sitzungsdauer ersetzt; für Personen, denen eine Ent-
schädigung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die erstat-
tungsfähigen Betreuungskosten diese Entschädigung überstei-
gen. 5Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf 
Antrag gewährt.

(4) 	Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für auswärtige 
Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestimmungen 
des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Ehrenbeamter.

§ 5
Weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Die weiteren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind Ehren-
beamte.

§ 6
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 01. Mai 2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts vom 12. Mai 2020 außer Kraft. 

Kupferberg, 19. Mai 2026
Stadt Kupferberg
Sandler-Schiffauer
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG	 Markt Ludwigschorgast

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen
Gemeindeverfassungsrechts

Der Markt Ludwigschorgast erlässt aufgrund der Art. 20 a Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 
88 und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2025 (GVBl S. 637), folgende Satzung:

§ 1
Zusammensetzung des Marktgemeinderats

Der Marktgemeinderat besteht aus dem ersten Bürgermeister (§ 4), 
und acht ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2
Ausschüsse

(1) 	Der Marktgemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledi-
gung seiner Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

	 a)	 den Haupt- und Finanzausschuss, bestehend aus dem Vorsit-
zenden und vier ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglie-
dern,

	 b)	 den Bau- und Umweltausschuss, bestehend aus dem Vorsit-
zenden und vier ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglie-
dern,

	 c)	 den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus vier ehren-
amtlichen Marktgemeinderatsmitgliedern. 

(2) 	1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a und b genannten Aus-
schüssen führt der erste Bürgermeister. 2Den Vorsitz im Rech-
nungsprüfungsausschuss führt ein vom Marktgemeinderat be-
stimmtes Ausschussmitglied.

(3) 	Die Ausschüsse sind vorberatend tätig. 

(4) 	Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich 
aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Be-
stimmungen festgelegt ist. 

§ 3
Tätigkeit der ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1)	1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglie-
der erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und 
Entscheidungen des Marktgemeinderats und seiner Ausschüsse. 
2Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwal-
tungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift 
der Geschäftsordnung übertragen werden. 

(2) 	Die ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder erhalten für 
ihre Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 20,00 € 
für die notwendige Teilnahme an Sitzungen des Marktgemeinde-
rats oder eines Ausschusses. 

(3) 	1Marktgemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen oder Ar-
beitnehmer sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des ih-
nen aufgrund der notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstan-
denen nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 20,00 € je volle Stunde 
für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruf-
lichen Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Marktgemeinderats-
mitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein 
Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen 
versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft 
ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädi-
gung von 20,00 € je volle Stunde. 4Nachgewiesene Kosten für 
eine notwendige Betreuung von im Haushalt der ehrenamtlich 
tätigen Marktgemeinderatsmitgliedern lebenden

	 a) 	Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben,

	 b) 	Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, 
oder

	 c) 	Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festge-
stelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB XI)

	 werden bis zu einem Höchstbetrag von 20,00 € für jede volle 
Stunde der Sitzungsdauer ersetzt; für Personen, denen eine Ent-
schädigung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die erstat-
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tungsfähigen Betreuungskosten diese Entschädigung überstei-

gen. 5Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf 

Antrag gewährt.

(4) 	Die ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder erhalten für 

auswärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Be-

stimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

§ 4

Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Ehrenbeamter.

§ 5

Weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Die weiteren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind Ehren-

beamte.

§ 6

Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 01. Mai 2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-

sungsrechts vom 05. Mai 2020 außer Kraft. 

Ludwigschorgast, 12. Mai 2026

Markt Ludwigschorgast

Müller

Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG	 Gemeinde Untersteinach

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen

Gemeindeverfassungsrechts

Die Gemeinde Untersteinach erlässt aufgrund der Art. 20 a Abs. 1 

Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 

88 und 103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, 

BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. 

Dezember 2025 (GVBl S. 637), folgende Satzung:

§ 1

Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus der ersten Bürgermeisterin (§ 4), und 

zwölf ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2

Ausschüsse

(1) 	Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung 

seiner Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

	 a)	 den Haupt- und Finanzausschuss, bestehend aus der Vorsit-

zenden und vier ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,

	 b)	 den Bau- und Umweltausschuss, bestehend aus der Vorsitzen-

den und vier ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,

	 c)	 den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus vier ehren-

amtlichen Gemeinderatsmitgliedern.

(2) 	1Den Vorsitz in den in Absatz 1 Buchst. a und b genannten Aus-

schüssen führt die erste Bürgermeisterin. 2Den Vorsitz im Rech-

nungsprüfungsausschuss führt ein vom Gemeinderat bestimm-

tes Ausschussmitglied.

(3) 	Die Ausschüsse sind vorberatend tätig. 

(4) 	Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich 

aus der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche Be-

stimmungen festgelegt ist. 

§ 3

Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1) 	1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder er-

streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Ent-

scheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. 2Außer-

dem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und 

Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Ge-

schäftsordnung übertragen werden. 

(2) Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre 

Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 40,00 € für 

die notwendige Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats oder 

eines Ausschusses. 

(3) 1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-

nehmer sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des ihnen 

aufgrund der notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstande-

nen nachgewiesenen Verdienstausfalls. 2Selbstständig Tätige er-

halten eine Pauschalentschädigung von 40,00 € je volle Stunde 

für den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruf-

lichen Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Gemeinderatsmitglie-

der, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil 

entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 

Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen 

werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 40,00 € 

je volle Stunde. 4Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Be-

treuung von im Haushalt der ehrenamtlich tätigen Gemeinde-

ratsmitgliedern lebenden

	 a) 	Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet ha-

ben,

	 b) 	Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, 

oder

	 c) 	Angehörige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festge-

stelltem Pflegegrad nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB XI)

	 werden bis zu einem Höchstbetrag von 40,00 € für jede volle 

Stunde der Sitzungsdauer ersetzt; für Personen, denen eine Ent-

schädigung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit die erstat-

tungsfähigen Betreuungskosten diese Entschädigung überstei-

gen. 5Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf 

Antrag gewährt.



(4) 	Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für aus-
wärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestim-
mungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 

§ 4
Erste Bürgermeisterin

Die erste Bürgermeisterin ist Ehrenbeamtin.

§ 5
Weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Die weiteren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind Ehren-
beamte.

§ 6
Ehrenamtliche Leitung der Bücherei

(1) 	Der ehrenamtliche Leiter oder die ehrenamtliche Leiterin der 
Gemeindebücherei erhält eine angemessene Entschädigung.

(2)	Die monatliche Entschädigung beträgt 150,00 € (netto).

§ 7
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 01. Mai 2026 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts vom 06. Mai 2020 außer Kraft. 

Untersteinach, 18. Mai 2026
Gemeinde Untersteinach
Wehner
Erste Bürgermeisterin

BEKANNTMACHUNG	 Stadt Kulmbach

Öffentliche Bekanntmachung

2. Sitzung des Stadtrates
am Donnerstag, 25.06.2026, 17:00 Uhr,

im Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 1, Kulmbach 
(1. OG, Zi. 13) 

Die aktuelle Tagesordnung für die o. a. öffentliche Sitzung ist ab so-
fort im Internet unter www.kulmbach.de unter den Menüpunkten  
Politik  Stadtrat  Tagesordnung einsehbar und hängt zusätzlich 
in schriftlicher Form an der Bekanntmachungstafel im Erdgeschoss 
des Kulmbacher Rathauses, Eingangsbereich bei der Info, Markt-
platz 1, zur Kenntnisnahme aus.

Stadt Kulmbach
Dr. Ralf Hartnack
Oberbürgermeister
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